
Versicherungs– 
angebot für  
Privatkunden. 
Leistungsübersicht 
Krankenzusatzversicherungen.



sanvita – Krankenzusatzversicherung für Nichtraucher:innen. 
Nichtraucher:innen leben gesünder und entlasten das Gesund-
heitssystem. Deshalb profitieren sie bei innova in den Krankenzu-
satzversicherungen von Prämienvorteilen von bis zu 35 Prozent. 
Aus den sanvita-Zusatzversicherungen werden keine Leistungen 
für raucherbedingte Leiden erbracht.

activa – Krankenzusatzversicherung. 
Für Personen, welche die Aufnahmebedingungen der Nichtrau-
cherversicherungen nicht erfüllen, bietet innova activa an. Diese 
Linie umfasst dieselben Produkte mit identischen Leistungen, 
welche auch bei raucherbedingten Leiden erbracht werden.

Spitalzusatzversicherungen.
Mit einer Spitalzusatzversicherung sichern Sie Leistungen, die 
über die Grundversicherung hinausgehen und ergänzen Ihren 
Schutz optimal. Wählen Sie die Spitalzusatzversicherung passend 
zu Ihren Bedürfnissen für die allgemeine, halbprivate oder private 
Abteilung und profitieren Sie von freier Arzt-/Spitalwahl, höherem 
Zimmerkomfort und Auslanddeckung im Notfall. 

switch – die flexible Spitalzusatzversicherung. 
Mit der flexiblen Spitalzusatzversicherung von innova sparen Sie 
Prämien, ohne auf Sicherheit zu verzichten. Erst beim Spitalein-
tritt wählen Sie die gewünschte Abteilung (allgemein, halbprivat 
oder privat). Wichtige Kriterien sind dabei sicherlich der Schwere-
grad des geplanten Eingriffes oder der Erkrankung. Je nach ge-
wählter Abteilung übernehmen Sie selbst einen festgelegten Kos-
tenanteil pro Tag.

Ambulante Krankenzusatzversicherungen.
plus eins, plus zwei und plus drei bieten ein umfangreiches Paket 
mit erstaunlichen Leistungen. Angefangen bei Zahnbehand
lungen von Kindern und Jugendlichen, Komplementärmedizin, 
Gesundheitsförderung, Ernährungs- und Diätberatung, Sehhilfen 
und Hilfsmitteln, ambulante Eingriffe bei Spitalaufenthalt bis 
hin zum Transport bei Unfall oder Krankheit. 

Spitaltaggeldversicherungen.
impensa – stationäre Spitaltaggeldversicherung. 
Mit impensa runden wir das Versicherungsangebot für Spital- und 
Rehabilitationsaufenthalte ab. Die Spitaltaggeldversicherung er-
höht Ihre finanzielle Sicherheit. Der versicherte Betrag (Auswahl 
zwischen 50, 100, 150 oder 200 Franken pro Tag) wird bis zu 
30 Tage pro Kalenderjahr fix und unabhängig von anderweitig be-
stehenden Versicherungen vergütet. Dies ermöglicht Ihnen die 
freie Verwendung für zusätzlich entstandene Kosten – wie zum 
Beispiel für Haushaltshilfe, Kinderbetreuung oder eine individuel-
le Nachbehandlung.

impensa plus – ambulante Spitaltaggeldversicherung.  
Mit impensa plus erhalten Sie nach einer ambulanten Behandlung 
das vereinbarte Taggeld (500, 750 oder 1000 Franken) ausbe-
zahlt – dies bei zwei Behandlungen pro Jahr und unabhängig von 
anderen Versicherungsleistungen. Mit der freien Verwendung des 
Taggeldes können Sie allfällige Zusatzkosten decken – wie zum 
Beispiel Haushaltshilfe, Transportkosten oder Kinderbetreuung.

Krankenzusatzversicherungen.

Zündende Ideen.
auch ohne Rauch:

 

sanvita ist die erste und
einzige Nichtraucher–

 

versicherung der Schweiz.

Nichtraucher:innen sparen bis zu 35 Prozent Prämien!



allgemein, halbprivat oder privat- 
Spitalzusatzversicherung nach 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG)  
der Produktelinie sanvita und activa. 

switch – flexible Spitalzusatzversicherung 
nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
der Produktelinie sanvita und activa. 

Aufenthalt Akutspital Kostendeckung in der Schweiz in einem anerkannten Spital gemäss Planungs- und Spitalliste.

allgemein:	� allgemeine Abteilung (Mehrbettzimmer)

halbprivat:	� halbprivate Abteilung (Zweibettzimmer)

privat:	� private Abteilung (Einbettzimmer)

Aufenthalt in Heilanstal-
ten (Rehabilitation, 
Psychiatrie etc.)

100 Franken pro Tag bis 90 Tage pro Kalenderjahr.

Medizinische  
Zweitmeinung  
(second opinion) 

Kostenübernahme für Zweitmeinung durch einen Arzt vor einer bevorstehenden Operation.

Ausland Gleiche Leistungen weltweit bei Notfällen wie bei Spitalaufenthalt im Akutspital.

Kuren Kostenübernahme pro Tag bis 21 Tage pro 
Kalenderjahr für ärztlich verordnete Bade- 
und Erholungskuren:
allgemein:	 20 Franken pro Tag
halbprivat:	 40 Franken pro Tag
privat:	 60 Franken pro Tag

Kostenübernahme von 20 Franken pro Tag 
bis 21 Tage pro Kalenderjahr für ärztlich 
verordnete Bade- und Erholungskuren.

Mutterschaft Identische Leistungen wie bei Aufenthalt 
Akutspital.
Wertschätzung bei Hausgeburten oder bei 
einem Spitalaustritt von Mutter und Kind 
innerhalb von drei Nächten:
allgemein:	 450 Franken
halbprivat:	 600 Franken
privat:	 800 Franken

Identische Leistungen wie bei Aufenthalt 
Akutspital.
Wertschätzung von 600 Franken bei 
Hausgeburten oder bei einem Spitalaustritt 
von Mutter und Kind innerhalb von drei 
Nächten.

Kostenbeteiligung 10 Franken pro Spitaltag im Akutspital. Kostenbeteiligung pro Spitaltag im Akutspital
(bis 30 Tage/Kalenderjahr):
allgemeine Abteilung:	 10 Franken
halbprivate Abteilung:	 75 Franken
private Abteilung: 	 200 Franken

Besonderes Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG oder KVG.

Krankenzusatzversicherung nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) der Produktelinie sanvita und activa, in Ergänzung zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Massge-
bend für alle Leistungen sind die gültigen Allgemeinen Versicherungs- und Zusatzbedingungen. Der Eintritt in die Zusatzversicherungen ist bis zum 75. Geburtstag möglich.

Spitalzusatzversicherungen. 
Leistungen in der ganzen Schweiz (in Notfällen weltweit). 

Ihre obligatorische Krankenpflegeversicherung deckt, ausser in 
Notfällen, lediglich den Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung 
nach Krankenversicherungsgesetz (KVG) eines anerkannten Spi-
tals gemäss Planungs- und Spitalliste. Im Ausland sind in Notfäl-

Leistungen Ihrer obligatorischen Krankenpflegeversicherung. 

len die doppelten Leistungen des Heimatkantons gedeckt. Die 
Spitalzusatzversicherung von innova deckt mögliche Versiche-
rungslücken ab. 

Unser Highlight

Besonderes 

Extra für die 

Eltern



Unser Tipp: Wählen Sie die Krankenzusatzversicherung plus eins oder plus zwei in Kombination mit plus drei – damit profitieren Sie von 
einem Prämienvorteil von 5 oder 15 Prozent auf plus drei sowie einem umfassenden Leistungskatalog. 

Die Leistungen werden bei bei Kombination von plus eins oder plus zwei mit plus drei ergänzend erbracht.

plus eins plus zwei plus drei 

Ambulante Behandlung Komplementärmedizin 75 Prozent, bis 1500 Franken, für ambulante Behandlungen 
und Therapien nach komplementärmedizinischen Methoden 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt.

75 Prozent, bis 3000 Franken, für ambulante Behandlungen, 
Therapien und verordnete Heilmittel durch einen diplomier-
ten Arzt und/oder durch einen von innova anerkannten Na-
turheilarzt oder Therapeuten mit Zulassung.

Komplementärmedizin durch nichtärztliche Therapeuten 75 Prozent, bis 1500 Franken, für ambulante Behandlungen, 
Therapien und verordnete Heilmittel durch einen von innova 
anerkannten Naturheilarzt oder Therapeuten mit Zulassung. 

Ausland 90 Prozent für ambulante Behandlungen im Notfall durch ei-
nen diplomierten Arzt.

90 Prozent für ambulante Behandlungen im Notfall durch 
einen diplomierten Arzt.

100 Prozent für ambulante Behandlungen im Notfall durch 
einen diplomierten Arzt.

Transport-, Rettungs-, Bergungs- und Reisekosten 75 Prozent an medizinisch indizierte Kranken-, Unfall-, Verle-
gungs- und Rücktransportkosten, sowie Rettungs- und Ber-
gungskosten (Mannschafts- und Materialeinsatz), ohne Limite. 

100 Prozent an medizinisch indizierte Kranken-, Unfall-, Verle-
gungs- und Rücktransportkosten, sowie Rettungs- und Ber-
gungskosten (Mannschafts- und Materialeinsatz), ohne Limite. 

100 Prozent an medizinisch indizierte Kranken-, Unfall-, Verle-
gungs- und Rücktransportkosten, sowie Rettungs- und Ber-
gungskosten (Mannschafts- und Materialeinsatz), ohne Limite. 
75 Prozent der Kosten bis 500 Franken innerhalb von drei Ka-
lenderjahren für Reisekosten bei speziellen ambulanten Seri-
enbehandlungen.

Zahnbehandlungen 75 Prozent an Zahnbehandlungen (inkl. kieferorthopädi-
scher Behandlungen) für Kinder und Jugendliche bis 20. Al-
tersjahr, ohne Limite. 

75 Prozent an Zahnbehandlungen (inkl. kieferortho
pädischer Behandlungen) für Kinder und Jugendliche  
bis 20. Altersjahr, ohne Limite. 

Ambulante Chirurgische Eingriffe im Spital  
oder einer ambulatorischen Einrichtung

300 Franken pro ambulante Behandlung, einmal pro Kalender-
jahr. Zweitmeinung vor einer ambulanten Behandlung ist einge-
schlossen. 

Medizinische Beratung und Gesundheitsrechtsschutz Bis zu 300 000 Franken innerhalb Europas, bis zu 150 000 
Franken ausserhalb Europas pro Leistungsfall. 

Vorsorge, Check-up, Impfungen 75 Prozent, bis 300 Franken, für Check-up und Impfkosten 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt oder anerkann-
te Organisation.

75 Prozent, bis 500 Franken, für Check-up und Impfkosten 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt oder anerkann-
te Organisation.

75 Prozent, bis 500 Franken, für Check-up und Impfkosten 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt oder anerkannte 
Organisation.

Medikamente 75 Prozent, bis 1000 Franken pro Kalenderjahr, für ärztlich 
verordnete, von Swissmedic anerkannte und nicht auf der 
LPPV-Liste aufgeführte Arzneimittel.

75 Prozent, bis 2000 Franken pro Kalenderjahr, für ärztlich 
verordnete, von Swissmedic anerkannte und nicht auf der 
LPPV-Liste aufgeführte Arzneimittel.

75 Prozent, bis 5000 Franken pro Kalenderjahr, für ärztlich 
verordnete, von Swissmedic anerkannte und nicht auf der 
LPPV-Liste aufgeführte Arzneimittel.

Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) Bis 18. Altersjahr 75 Prozent, bis 200 Franken pro Kalender-
jahr, ab 19. Altersjahr 75 Prozent bis 200 Franken innerhalb 
von drei Kalenderjahren.

Bis 18. Altersjahr 75 Prozent, bis 200 Franken pro Kalenderjahr, 
ab 19. Altersjahr 75 Prozent bis 200 Franken innerhalb von drei 
Kalenderjahren.

Gesundheitsförderung/Fitness 75 Prozent, bis 250 Franken pro Kalenderjahr für Rückfall-
prophylaxe.

75 Prozent der Kosten, im Maximum 300 Franken pro Kalen-
derjahr für gesundheitsfördernde Kurse oder Massnahmen 
gemäss Liste. 50 Prozent der Kosten, im Maximum 100 Fran-
ken pro Kalenderjahr für Beiträge an Vereine.

Ernährungs- oder Diätberatung 75 Prozent für ärztlich verordnete und von diplomierten Er-
nährungsberatern durchgeführte Diätberatung. 

75 Prozent für ärztlich verordnete und von diplomierten Er-
nährungsberatern durchgeführte Diätberatung. 

100 Prozent für ärztlich verordnete und von diplomierten 
Ernährungsberatern durchgeführte Diätberatung.

Hilfsmittel 75 Prozent, bis 300 Franken innerhalb von drei Kalenderjah-
ren für ärztlich verordnete Hilfsmittel (Miet- oder Kaufpreise), 
für die aus der Grundversicherung keine Leistungen erbracht 
werden. 

75 Prozent, bis 3000 Franken innerhalb von drei Kalender-
jahren für ärztlich verordnete Hilfsmittel (Miet- oder Kauf-
preise), für die aus der Grundversicherung Leistungen er-
bracht werden.

Unterbindung 1000 Franken bei Frauen / 500 Franken bei Männern, einmalig. 1000 Franken bei Frauen / 500 Franken bei Männern, einmalig.
Ohrenkorrekturen 75 Prozent, bis 1500 Franken, für Korrektur abstehender Ohren, 

einmalig.
75 Prozent, bis 1500 Franken, für Korrektur abstehender Ohren, 
einmalig.

Haushalthilfe 50 Prozent bis 2000 Franken pro Kalenderjahr an ärztlich 
verordnete Haushalthilfe durch familienfremdes, ausgebilde-
tes Haushalthilfepersonal (Spitex-, Gemeinde- oder aner-
kannte Hilfsorganisation).

50 Prozent bis 2000 Franken pro Kalenderjahr an ärztlich 
verordnete Haushalthilfe durch familienfremdes, ausgebilde-
tes Haushalthilfepersonal (Spitex-, Gemeinde- oder aner-
kannte Hilfsorganisation). Davon 50 Franken pro Tag, bis 
maximal 14 Tage pro Kalenderjahr, an im gleichen Haushalt 
lebende, mündige Personen.

50 Prozent bis 2000 Franken pro Kalenderjahr an ärztlich 
verordnete Haushalthilfe durch familienfremdes, ausgebilde-
tes Haushalthilfepersonal (Spitex-, Gemeinde- oder aner-
kannte Hilfsorganisation). Davon 50 Franken pro Tag, bis 
maximal 14 Tage pro Kalenderjahr, an im gleichen Haushalt 
lebende, mündige Personen.

Besonderes Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG und KVG. Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG und KVG. Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG und KVG.

Krankenzusatzversicherungen plus für ambulante Leistungen.
Leistungen in Ergänzung zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

Topseller  

für Kinder und 

 Jugendliche

Krankenzusatzversicherung nach Versicherungsvertragsgesetz VVG) der Produktelinie sanvita und activa, in Ergänzung zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Massgebend 
für alle Leistungen sind die gültigen Allgemeinen Versicherungs- und Zusatzbedingungen. Der Eintritt in die Zusatzversicherungen ist bis zum 75. Geburtstag möglich. Risikoträger der 
Zusatzversichderungen nach VVG ist die innova Versicherungen AG.



Unser Tipp: Wählen Sie die Krankenzusatzversicherung plus eins oder plus zwei in Kombination mit plus drei – damit profitieren Sie von 
einem Prämienvorteil von 5 oder 15 Prozent auf plus drei sowie einem umfassenden Leistungskatalog. 

Die Leistungen werden bei bei Kombination von plus eins oder plus zwei mit plus drei ergänzend erbracht.

plus eins plus zwei plus drei 

Ambulante Behandlung Komplementärmedizin 75 Prozent, bis 1500 Franken, für ambulante Behandlungen 
und Therapien nach komplementärmedizinischen Methoden 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt.

75 Prozent, bis 3000 Franken, für ambulante Behandlungen, 
Therapien und verordnete Heilmittel durch einen diplomier-
ten Arzt und/oder durch einen von innova anerkannten Na-
turheilarzt oder Therapeuten mit Zulassung.

Komplementärmedizin durch nichtärztliche Therapeuten 75 Prozent, bis 1500 Franken, für ambulante Behandlungen, 
Therapien und verordnete Heilmittel durch einen von innova 
anerkannten Naturheilarzt oder Therapeuten mit Zulassung. 

Ausland 90 Prozent für ambulante Behandlungen im Notfall durch ei-
nen diplomierten Arzt.

90 Prozent für ambulante Behandlungen im Notfall durch 
einen diplomierten Arzt.

100 Prozent für ambulante Behandlungen im Notfall durch 
einen diplomierten Arzt.

Transport-, Rettungs-, Bergungs- und Reisekosten 75 Prozent an medizinisch indizierte Kranken-, Unfall-, Verle-
gungs- und Rücktransportkosten, sowie Rettungs- und Ber-
gungskosten (Mannschafts- und Materialeinsatz), ohne Limite. 

100 Prozent an medizinisch indizierte Kranken-, Unfall-, Verle-
gungs- und Rücktransportkosten, sowie Rettungs- und Ber-
gungskosten (Mannschafts- und Materialeinsatz), ohne Limite. 

100 Prozent an medizinisch indizierte Kranken-, Unfall-, Verle-
gungs- und Rücktransportkosten, sowie Rettungs- und Ber-
gungskosten (Mannschafts- und Materialeinsatz), ohne Limite. 
75 Prozent der Kosten bis 500 Franken innerhalb von drei Ka-
lenderjahren für Reisekosten bei speziellen ambulanten Seri-
enbehandlungen.

Zahnbehandlungen 75 Prozent an Zahnbehandlungen (inkl. kieferorthopädi-
scher Behandlungen) für Kinder und Jugendliche bis 20. Al-
tersjahr, ohne Limite. 

75 Prozent an Zahnbehandlungen (inkl. kieferortho
pädischer Behandlungen) für Kinder und Jugendliche  
bis 20. Altersjahr, ohne Limite. 

Ambulante Chirurgische Eingriffe im Spital  
oder einer ambulatorischen Einrichtung

300 Franken pro ambulante Behandlung, einmal pro Kalender-
jahr. Zweitmeinung vor einer ambulanten Behandlung ist einge-
schlossen. 

Medizinische Beratung und Gesundheitsrechtsschutz Bis zu 300 000 Franken innerhalb Europas, bis zu 150 000 
Franken ausserhalb Europas pro Leistungsfall. 

Vorsorge, Check-up, Impfungen 75 Prozent, bis 300 Franken, für Check-up und Impfkosten 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt oder anerkann-
te Organisation.

75 Prozent, bis 500 Franken, für Check-up und Impfkosten 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt oder anerkann-
te Organisation.

75 Prozent, bis 500 Franken, für Check-up und Impfkosten 
durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt oder anerkannte 
Organisation.

Medikamente 75 Prozent, bis 1000 Franken pro Kalenderjahr, für ärztlich 
verordnete, von Swissmedic anerkannte und nicht auf der 
LPPV-Liste aufgeführte Arzneimittel.

75 Prozent, bis 2000 Franken pro Kalenderjahr, für ärztlich 
verordnete, von Swissmedic anerkannte und nicht auf der 
LPPV-Liste aufgeführte Arzneimittel.

75 Prozent, bis 5000 Franken pro Kalenderjahr, für ärztlich 
verordnete, von Swissmedic anerkannte und nicht auf der 
LPPV-Liste aufgeführte Arzneimittel.

Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) Bis 18. Altersjahr 75 Prozent, bis 200 Franken pro Kalender-
jahr, ab 19. Altersjahr 75 Prozent bis 200 Franken innerhalb 
von drei Kalenderjahren.

Bis 18. Altersjahr 75 Prozent, bis 200 Franken pro Kalenderjahr, 
ab 19. Altersjahr 75 Prozent bis 200 Franken innerhalb von drei 
Kalenderjahren.

Gesundheitsförderung/Fitness 75 Prozent, bis 250 Franken pro Kalenderjahr für Rückfall-
prophylaxe.

75 Prozent der Kosten, im Maximum 300 Franken pro Kalen-
derjahr für gesundheitsfördernde Kurse oder Massnahmen 
gemäss Liste. 50 Prozent der Kosten, im Maximum 100 Fran-
ken pro Kalenderjahr für Beiträge an Vereine.

Ernährungs- oder Diätberatung 75 Prozent für ärztlich verordnete und von diplomierten Er-
nährungsberatern durchgeführte Diätberatung. 

75 Prozent für ärztlich verordnete und von diplomierten Er-
nährungsberatern durchgeführte Diätberatung. 

100 Prozent für ärztlich verordnete und von diplomierten 
Ernährungsberatern durchgeführte Diätberatung.

Hilfsmittel 75 Prozent, bis 300 Franken innerhalb von drei Kalenderjah-
ren für ärztlich verordnete Hilfsmittel (Miet- oder Kaufpreise), 
für die aus der Grundversicherung keine Leistungen erbracht 
werden. 

75 Prozent, bis 3000 Franken innerhalb von drei Kalender-
jahren für ärztlich verordnete Hilfsmittel (Miet- oder Kauf-
preise), für die aus der Grundversicherung Leistungen er-
bracht werden.

Unterbindung 1000 Franken bei Frauen / 500 Franken bei Männern, einmalig. 1000 Franken bei Frauen / 500 Franken bei Männern, einmalig.
Ohrenkorrekturen 75 Prozent, bis 1500 Franken, für Korrektur abstehender Ohren, 

einmalig.
75 Prozent, bis 1500 Franken, für Korrektur abstehender Ohren, 
einmalig.

Haushalthilfe 50 Prozent bis 2000 Franken pro Kalenderjahr an ärztlich 
verordnete Haushalthilfe durch familienfremdes, ausgebilde-
tes Haushalthilfepersonal (Spitex-, Gemeinde- oder aner-
kannte Hilfsorganisation).

50 Prozent bis 2000 Franken pro Kalenderjahr an ärztlich 
verordnete Haushalthilfe durch familienfremdes, ausgebilde-
tes Haushalthilfepersonal (Spitex-, Gemeinde- oder aner-
kannte Hilfsorganisation). Davon 50 Franken pro Tag, bis 
maximal 14 Tage pro Kalenderjahr, an im gleichen Haushalt 
lebende, mündige Personen.

50 Prozent bis 2000 Franken pro Kalenderjahr an ärztlich 
verordnete Haushalthilfe durch familienfremdes, ausgebilde-
tes Haushalthilfepersonal (Spitex-, Gemeinde- oder aner-
kannte Hilfsorganisation). Davon 50 Franken pro Tag, bis 
maximal 14 Tage pro Kalenderjahr, an im gleichen Haushalt 
lebende, mündige Personen.

Besonderes Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG und KVG. Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG und KVG. Unfalldeckung in Ergänzung zu UVG und KVG.



denta – Zahnpflegeversicherung. 
Mit der Zahnpflegeversicherung decken Sie alle Kosten für zahn-
ärztliche Behandlungen ab, die von einem diplomierten Zahnarzt 
oder einer anderen zugelassenen Fachperson durchgeführt wer-
den.

	– Klasse 1: Kostenübernahme bei Zahnbehandlungen von 
50 Prozent (bis 1000 Franken pro Kalenderjahr)

	– Klasse 2: Kostenübernahme bei Zahnbehandlungen von 
75 Prozent (bis 1500 Franken pro Kalenderjahr)

	– Klasse 3: Kostenübernahme bei Zahnbehandlungen von 
75 Prozent (bis 3000 Franken pro Kalenderjahr)

prima u und prima k – Risikokapitalversicherung. 
Mit einer Risikokapitalversicherung schützen Sie sich vor den fi-
nanziellen Folgen von Unfällen und Krankheiten. Die Kapitalversi-
cherung kann getrennt für Unfälle (Tod und Invalidität) oder 
Krankheiten (Tod und Invalidität abgeschlossen werden. Dadurch 
schützen Sie auch Ihre Angehörigen vor finanziellen Notlagen. 
Versicherbare Summen sind: 

	– Unfall-Tod: bis 300 000 Franken
	– Unfall-Invalidität: bis 300 000 Franken / 

progressiv 350 Prozent bis 1 050 000 Franken
	– Krankheit-Tod: bis 500 000 Franken
	– Krankheit-Invalidität: bis 500 000 Franken

Risikoträger prima u: SOLIDA Versicherungen AG
Risikoträger prima k: GENERALI Personenversicherungen AG

justizia – die Gesundheitsrechtsschutz-Versicherung. 
Mit justizia sind Sie bei Streitigkeiten mit Spitälern, Ärzten, Zahn-
ärzten, Chiropraktoren, Apotheken und anderen Leistungserbrin-
gern geschützt. Leistungen bei Konflikten mit anderen Versiche-
rern sind ebenfalls mitversichert. justizia deckt Kosten pro Fall 
innerhalb Europas bis zu 300 000 Franken und ausserhalb Euro-
pas bis 150 000 Franken. Versichert sind Leistungen wie die 
Bearbeitung des Rechtsschutzfalls, Anwaltshonorare, Fachexper-
tisen, Gerichts- und Verfahrenskosten sowie Prozessentschä
digungen.

Unsere Produkte für Ihre sorglosen Ferien.

vacanza clever – die schlaue Reiseversicherung fürs ganze Jahr. 
Mit vacanza clever sind Sie 365 Tage im Jahr weltweit abgesi-
chert. Sie profitieren von Leistungen – ohne Selbstbehalt – bei:

	– Annullierung oder Abbruch Ihrer Reise
	– Gepäckverlust
	– Flugverspätung (verpasster Anschlussflug)
	– Freizeitschutz (Konzerttickets, Tagesausflüge, Skiabos etc.)
	– SOS-Schutz am Domizil
	– medizinischen Notfällen.

Familien, Einzelpersonen und Vielreisende, welche eine Spitalver-
sicherung bei innova abgeschlossen haben, verreisen somit dank 
vacanza clever ganzjährig sorgenfrei.
Risikoträger: Europäische Reiseversicherung ERV.

vacanza – weltweit geschützt für die Dauer Ihrer Reise. 
Mit vacanza sind Sie gut versichert in den Ferien. Haben Sie keine 
Spitalzusatzversicherung, schliessen Sie die Versicherungslücke 
mit vacanza – weltweit. Die Reiseversicherung übernimmt Notfall-
kosten, welche nicht durch die Grundversicherung oder eine Zu-
satzversicherung gedeckt sind – wie Bergungs-, Rettungs- oder 
Transportkosten sowie entstehende Mehrkosten im Spital. 
Einzelpersonen oder Familien können vacanza für die Zeit eines 
Auslandaufenthaltes abschliessen. Die Versicherungsdauer und 
-summe ist flexibel wählbar.

Weitere Zusatzversicherungen.



Splitting bietet Vorteile.

myinnova App – Schluss mit Papierkram. 
Ob zuhause oder unterwegs: Alle wichtigen Dokumente wie 
Police, Prämien- und Leistungsabrechnungen sind in Ihrem 
digitalen Postfach verfügbar. Mit der myinnova-App scannen Sie 
Rechnungen ganz einfach ein und reichen diese online ein. Auch 
Ihre Fragen und Anliegen teilen Sie uns unkompliziert über die 
App mit.

myinnova ist sowohl als iOS- auch als Android-Version gratis im 
AppStore oder GooglePlay für Sie verfügbar.

Dienstleistungen für innova-Versicherte.

Im Ernstfall für Sie da. 
innova überzeugt durch erstklassige Beratungs- und Service-
Qualität und unterstützt Sie bei einem bevorstehenden Spitalauf-
enthalt. Unsere Services bieten Ihnen folgende Mehrwerte:

	– Ärztliche Zweitmeinung: Medi24 vermittelt Ihnen über die 
Hotline 031 838 67 77 eine geeignete Fachperson, die Sie 
bei der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Eingriff 
unterstützt und mögliche Behandlungsalternativen aufzeigt.

	– Spitalwahl: Steht ein Spitalaufenthalt bevor und Sie 
möchten wissen, welches Spital das richtige für Sie ist? Das 
Spitalvergleichsportal spitalfinder.ch bietet Zugang zu 
Informationen über die Qualität der Spitäler.

	– Finanzielle Sicherheit: Informieren Sie sich vorab über die 
Kostenübernahme durch innova und mögliche Alternativen 
bei allfällig ungedeckten Kosten.

	– Hotline: Unsere Fachexperten freuen sich über Ihren Anruf 
auf die Servicehotline 031 838 66 22. Wir sind gerne rund 
um das Thema Spitalaufenthalt für Sie da.

Grund- und Zusatzversicherung sind zwei verschiedene Pro-
dukte. Oft werden sie jedoch im Paket abgeschlossen – das 
ist zwar bequem, aber teuer.

Mit gezieltem Splitting wählen Sie jährlich die günstigste 
Grundversicherung, die bei allen Anbietern dieselben Leis-
tungen umfasst. Gleichzeitig sichern Sie sich die starken Zu-
satzversicherungen von innova zu stabilen Prämien.

So sparen Sie jedes Jahr Geld – bei vollem Schutz der Zusatz-
versicherungen.

Manches sollte man besser trennen.
Genau wie Ihre Grund- und
Zusatzversicherung.

Sandalen mit
Socken?

Jetzt Kranken-versicherungsplitten undGeld sparen.



innova Versicherungen AG
Bahnhofstrasse 4
Postfach
3073 Gümligen
www.innova.ch

innova überzeugt mit individueller Beratung, starkem Service und 
fokussiert sich als Nischenanbieter auf innovative Versicherungs-
lösungen. Wir sind ein spezialisierter Privatversicherer für Einzel-
personen und Unternehmungen. Unser Angebot umfasst die 
Krankenversicherung und die Unfallversicherung. Dank einer ge-
sunden finanziellen Basis und dem konsequent gelebten Quali-
tätsmanagement von innova sind Sie ausgezeichnet versichert.  

Krankenzusatzversicherungen.
Rauchen gefährdet die Gesundheit. Deshalb unterstützt innova 
Nichtraucher:innen für ihre gesunde Lebenseinstellung: Mit 
sanvita, der Krankenzusatzversicherung für Nichtraucher:innen, 
profitieren Sie von bis zu 35 Prozent reduzierten Prämien. 

Lohnausfallversicherungen.
Mit schlanken, standardisierten Produkten für Mikro- und Klein-
unternehmen, selbstständig Erwerbende oder Berufs- und 
Branchenverbände, bietet innova attraktive Lösungen zur Siche-
rung wirtschaftlicher Risiken der gesetzlichen Lohnfortzahlungs-
pflicht. Das Case Management bildet einen integralen Bestandteil 
unserer Lohnausfallversicherung.

Qualitätsmanagement.
innova ist nach der ISO 9001 Norm (Qualitätsmanagement) so-
wie dem SQS-Label GoodPriv@cy (Datenschutzmanagementsys-
tem) zertifiziert.

Ausgezeichnet versichert.
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Gesellschaftliches Engagement: Gemeinsam Werte 
schaffen.

Nikotinfrei durchs Leben.
Unser Ziel ist es, die Tabakprävention bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu fördern. Aus diesem Grund unterstützt 
innova die Lungenliga finanziell und ermöglicht damit die Durch-
führung der Nikotin-Durchblick Workshops, welche Eltern und 
weiteren Bezugspersonen fundiertes Wissen und praktische An-
sätze vermitteln. Junge Menschen vor den Gefahren von Nikotin 
zu schützen, erfordert Wissen, Verständnis und eine klare Hal-
tung. Die kostenlosen Workshops geben Eltern oder Bezugsper-
son die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um sicher und 
kompetent zu agieren.

Mit unserem Engagement tragen wir dazu bei, die 
langfristige Gesundheit junger Menschen zu för-
dern und den Weg in eine rauch- und nikotinfreie 
Zukunft zu ebnen.

www.lungenliga.ch

Nikotinfrei durch die Lehre.
innova setzt sich aktiv für die Gesundheit junger Menschen ein 
und unterstützt das Projekt «zackstark» – eine Initiative für eine 
nikotinfreie Lehre, welche von der Lungenliga Bern unterstützt 
wird. Ziel des Projekts ist es, unsere Lernenden zu ermutigen, 
während ihrer Ausbildung auf das Rauchen, Vapen und Snusen zu 
verzichten. Um den Anreiz zu erhöhen, belohnen wir dieses ge-
sundheitsbewusste Verhalten finanziell. So schaffen wir nicht nur 
einen zusätzlichen Motivationsfaktor für unsere Lernenden, son-
dern tragen auch aktiv zu einer nikotinfreien und gesünderen Zu-
kunft bei.

Mit unserem Engagement leisten wir einen nachhaltigen Beitrag 
zur Gesundheit der nächsten Generation und stärken das 
Bewusstsein für einen nikotinfreien 
Lebensstil.

www.zackstark.ch


